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1. Einleitung  

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden um Auskunft darüber gebe-
ten, warum die tägliche Höchstarbeitszeit von Arbeitnehmern und Beamten – auch im Hinblick 
auf den zu beachtenden Gesundheitsschutz – unterschiedlich geregelt ist.   

Die Gestaltung der Arbeitszeit wird maßgeblich durch die Europäische Arbeitszeitrichtlinie (EU-
AZR) Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung1 beeinflusst. Hier werden Mindestvorschriften 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeitszeitgestaltung für alle Mitgliedstaaten fest-
gelegt.2  

In Deutschland wird die EU-Arbeitszeitrichtlinie für zivilrechtliche Arbeitsverhältnisse in der 
Privatwirtschaft sowie im öffentlichen Dienst durch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) umgesetzt. Für 
Beamte erfolgt die Umsetzung in eigenen beamtenrechtlichen Regelungen. Weitere Besonderhei-
ten können sich unter anderem aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), dem Mutter-
schutzgesetz (MuSchG), dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) sowie dem Seearbeitsge-
setz (SeeArbG) ergeben. 

Das ArbZG enthält in § 3 ArbZG Regelungen zur maximal zulässigen täglichen Arbeitszeit. Da-
nach darf die werktägliche Arbeitszeit acht Stunden grundsätzlich nicht überschreiten. Unter be-
stimmten Voraussetzungen ist nach § 3 Abs. 2 ArbZG jedoch eine Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit auf zehn Stunden zulässig. Die Regelungen des ArbZG gelten gemäß § 2 Abs. 2 ArbZG 
ausdrücklich nur für Arbeitnehmer und Beschäftigte im Rahmen ihrer Berufsausbildung. Beamte 
sind vom ArbZG somit nicht erfasst. 

Die Arbeitszeit der Beamten hingegen wird durch beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes 
und der einzelnen Länder geregelt. Im Folgenden werden lediglich die maßgeblichen Regelungen 
für Bundesbeamte betrachtet. Hier sind insbesondere die Vorgaben des Bundesbeamtengesetzes 
(BBG) sowie der Arbeitszeitverordnung (AZV) von Bedeutung. Danach darf die maximale tägli-
che Arbeitszeit von 13 Stunden einschließlich Pausen gemäß § 4 Satz 2 AZV nicht überschritten 
werden.  

Nachfolgend werden die divergierenden nationalen Regelungen für Arbeitnehmer und Beamte 
vor dem Hintergrund der europäischen Rechtslage und unter Beachtung der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) näher beleuchtet. 

 

1 Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:de:PDF, zu-
letzt abgerufen am 11. Juli 2024. 

2 Diesem Sachstand liegen zum Teil frühere Beiträge der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 
zur selben Thematik zugrunde. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:de:PDF
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2. Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union 

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie legt den rechtlichen Rahmen für umfassende Regelungen hinsicht-
lich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes aller Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten fest. 
Die Richtlinie enthält Rahmenvorgaben für die Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten aller Arbeit-
nehmer. Sie findet Anwendung auf alle privaten und öffentlichen Tätigkeitsbereiche. Dabei gel-
ten auch Beamte als Arbeitnehmer im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie.3 

Durch die Richtlinie sollen Mindestvorschriften festgelegt werden, die dazu bestimmt sind, die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer aller Mitgliedstaaten durch die Angleichung 
der innerstaatlichen Arbeitszeitvorschriften zu verbessern. Die Harmonisierung der Arbeitszeitge-
staltung soll ein einheitliches Mindestschutzniveau sicherstellen und so einen besseren Schutz 
der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleisten. 

Die wesentlichen Regelungen der Richtlinie betreffen die tägliche Ruhezeit von elf Stunden ge-
mäß Art. 3 EU-AZR sowie die wöchentliche Ruhezeit von 24 Stunden zuzüglich der täglichen 
Ruhezeit gemäß Art. 5 EU-AZR. In Art. 6 EU-AZR ist die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 
Stunden für Arbeitnehmer sowie die Regelungs- und Abweichungsmöglichkeiten für die Mit-
gliedstaaten definiert. Insbesondere in Art. 17 EU-AZR wird die Möglichkeit eröffnet, in Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften oder in Tarifverträgen beziehungsweise in Vereinbarungen zwi-
schen den Sozialpartnern abweichende Regelungen zu treffen. Art. 18 und 19 EU-AZR lassen 
ebenfalls tarifliche und kollektivvertragliche Abweichungen zu. 

Eine ausdrückliche Vorgabe für eine tägliche Höchstarbeitszeit kennt die EU-Arbeitszeitrichtlinie 
nicht. Eine solche ergibt sich allerdings mittelbar aus den eizuhaltenden Ruhezeiten von elf zu-
sammenhängenden Stunden nach Art. 3 EU-AZR.4 Somit ergibt sich rein rechnerisch eine tägli-
che Höchstarbeitszeit von 13 Stunden. 

Nach den Vorgaben der EU-AZR ist sogar ein Ausgleich einer wöchentlichen Arbeitszeit bis zu 
78 Stunden unter Beachtung der täglichen Ruhezeit von elf Stunden nach Art. 3 EU-AZR und der 
wöchentlichen Ruhezeit von 24 Stunden nach Art. 5 EU-AZ möglich (6 Tage mit höchstens 13 
Stunden). Diese müssen dann aber innerhalb eines viermonatigen Ausgleichszeitraums gemäß 
Art. 16 EU-AZR reguliert werden. Art. 19 EU-AZR lässt auch hier Ausnahmen von bis zu zwölf 
Monaten für den Ausgleich zu.5 

  

 

3 Vgl. EuGH vom 14. Oktober 2010 - C-243/09. 

4 Baeck/Deutsch/Winzer in: Baeck/Deutsch/Winzer, Arbeitszeitgesetz, 4. Auflage. 2020, § 3, Rn. 7. 

5 Wichert in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Gesamtes Arbeitsrecht, 2. Auflage 2022, ArbZG § 3, Rn. 19. 
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3. Arbeitszeitgesetz 

Das Arbeitszeitgesetz konkretisiert die europarechtlichen Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie.  

§ 1 ArbZG verfolgt den Zweck, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei 
der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszei-
ten zu verbessern. Dieses Ziel verpflichtet den Gesetzgeber, die Arbeitnehmer vor einer gesund-
heitsschädlichen Arbeitszeitgestaltung zu schützen. Das Arbeitszeitgesetz erfasst mit wenigen 
Ausnahmen6 alle Arbeitnehmer in allen Beschäftigungsbereichen. 

Gewährleistet wird der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch Höchstgrenzen für die werk-
tägliche Arbeitszeit (§ 3 ArbZG), notwendige Ruhepausen (§ 4 ArbZG), einer Mindestruhezeit vor 
dem nächsten Arbeitseinsatz (§ 5 ArbZG) sowie der Sonn- und Feiertagsruhe (§ 9 ArbZG). Dabei 
beruhen die Grenzen der höchstzulässigen Beschäftigung auf arbeitsmedizinischen Erfahrungs-
wissen über die zumutbare Belastung eines Arbeitnehmers. Es soll ein möglichst ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Zeiten der Arbeit und des Ruhens erreicht werden.7 Grundsätzlich besteht 
für die Vertragsparteien bei der Festlegung der Arbeitszeiten ein großer Gestaltungsspielraum, 
solange die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden. 

Während die EU-AZR in Art. 6 EU-AZR eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden 
festlegt, regelt § 3 Satz 1 ArbZG eine werktägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden. Als Ar-
beitszeit ist hier die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen zu verstehen. 
Auch wenn im Gesetz keine wöchentliche Höchstarbeitszeit vorgeschrieben ist, ergibt sich hie-
raus eine mögliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, da das Arbeitszeitgesetz von einer Sechs-
tagewoche ausgeht. Die werktägliche Arbeitszeit kann gemäß § 3 Satz 2 ArbZG auf bis zu zehn 
Stunden verlängert werden, woraus sich eine maximal zulässige Arbeitszeit von 60 Stunden pro 
Woche ergibt. Eine solche Verlängerung ist aber nur dann möglich, wenn innerhalb von sechs 
Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden Arbeitszeit 
werktäglich nicht überschritten werden. Das heißt, dass die über acht Stunden hinausgehende 
Arbeitszeit innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Ausgleichszeitraums durch eine entsprechend 
kürzere Arbeitszeit an anderen Werktagen ausgeglichen werden muss.8 

§ 3 ArbZG legt lediglich den Höchstrahmen für den Ausgleichszeitraum fest. Somit kann auch 
ein kürzerer Zeitraum vereinbart werden.9 Weitere Anforderungen an die inhaltliche Ausgestal-

 

6 Vgl. die Sonderregelungen der §§ 18 ff. ArbZG.  

7 Kock in: BeckOK, Arbeitsrecht, 72. Edition, Stand 1. Juni 2024, ArbZG § 1, Rn. 1. 

8 Baeck/Deutsch/Winzer, Arbeitszeitgesetz, 4. Auflage 2020, ArbZG § 3, Rn. 26. 

9 Roloff in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Auflage 2024, ArbZG, § 3, Rn. 5.  
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tung des Ausgleichszeitraums stellt das Gesetz nicht. Auch wie der Durchschnittswert von werk-
täglich acht Stunden zu erreichen ist, gibt das Arbeitszeitgesetz nicht vor.10 Zur konkreten Lage 
der Arbeitszeit an den einzelnen Werktagen enthält das Arbeitszeitgesetz keine Vorgaben.11 

Eine Arbeitszeit, die die Grenzen des § 3 ArbZG insgesamt überschreitet, darf nicht vereinbart 
werden12, um den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer nicht zu gefährden.13   

Allerding räumt das Arbeitszeitgesetz den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit ein, Arbeitszei-
ten zu flexibilisieren. Nach § 7 ArbZG können die Regelungen insbesondere zur Höchstarbeits-
zeit, zur Verlängerung der Arbeitszeit und zum Ausgleichszeitraum, zur Mindestruhezeit und zu 
Ruhepausen innerhalb eines gesundheitlich vertretbaren Rahmens in eigener Verantwortung den 
betrieblichen Erfordernissen der jeweiligen Branche angepasst werden. Die Tarifvertragsparteien 
können diese Befugnis auch an die Betriebspartner vor Ort delegieren. Hierdurch wird die Mög-
lichkeit geschaffen, den Bedürfnissen der einzelnen Betriebe praxisnah zu entsprechen.14 Nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber können abweichende Regelungen durch eine Betriebsvereinbarung 
übernehmen. Besteht keine Tarifbindung, können Arbeitgeber Ausnahmen bei der Aufsichtsbe-
hörde beantragen, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist. 

Um flexible Regelungen zu ermöglichen, kann die tägliche Arbeitszeit abweichend von  
§ 3 ArbZG über zehn Stunden hinaus verlängert werden, wenn die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst beinhaltet  
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ArbZG). Diese Verlängerung ist nur mit Ausgleich möglich, wobei der 
Ausgleichszeitraum maximal zwölf Kalendermonate betragen darf. 

Für die Abweichung von dem werktäglichen Zehn-Stunden-Tag legt das ArbZG keine Obergrenze 
fest. Daher kann die Arbeitszeit bis zu 24 Stunden betragen. Dem steht auch nicht die einzuhal-
tende Ruhezeit nach § 5 ArbZG entgegen, da diese erst am Ende der werktäglichen Arbeitszeit, 
also gegebenenfalls nach 24 Stunden genommen werden muss.15 

Die elfstündige Ruhezeit nach § 5 ArbZG kann gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG auf bis zu neun 
Stunden reduziert werden, wenn die Art der Arbeit dies erfordert, beispielsweise weil die Arbeit 
aus organisatorischen Gründen sonst nur unzureichend durchgeführt werden könnte. Hier hat in 
jedem Fall ein Ausgleich zu erfolgen.16  

 

10 Baeck/Deutsch/Winzer, Arbeitszeitgesetz, 4. Auflage 2020, ArbZG, § 3, Rn. 33. 

11 Baeck/Deutsch/Winzer, Arbeitszeitgesetz, 4. Auflage 2020, ArbZG, § 3, Rn. 20. 

12 Kock in: BeckOK, Arbeitsrecht, 72. Edition, Stand 1. Juni 2024, ArbZG, § 3, Rn. 1. 

13 Jacobs, Reformbedarf im Arbeitszeitrecht, NZA 2016, S. 734. 

14 Kock in: BeckOK, Arbeitsrecht, 72. Edition, Stand 1. Juni 2024, ArbZG, § 7, Rn. 1. 

15 Wichert in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Gesamtes Arbeitsrecht, 2. Auflage 2022, ArbZG, § 7, Rn. 16. 

16 Kock in: BeckOK, Arbeitsrecht, 72. Edition, Stand 1. Juni 2024, ArbZG, § 7, Rn. 16. 
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Im Anschluss an eine Arbeitszeit von mehr als zwölf Stunden ist jedoch zwingend nach § 7 Abs. 
9 ArbZG immer eine Ruhepause von elf Stunden einzuhalten. Jegliche Abweichung von dieser 
Regelung ist unzulässig.17 

4. Beamtenrechtliche Regelungen  

Für die Beamten des Bundes wird die die EU-Arbeitszeitrichtlinie durch die Bestimmungen des 
Bundesbeamtengesetzes und der Arbeitszeitverordnung umgesetzt.  

Gemäß § 87 Abs. 1 BBG darf die regelmäßige Arbeitszeit wöchentlich im Durchschnitt 44 Stun-
den nicht überschreiten. Die Vorschrift enthält keine Definition der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit, sondern bestimmt nur die zulässige Höchstgrenze. Nach § 87 Abs. 3 BBG ist es dem 
Verordnungsgeber überlassen, die wöchentliche regelmäßige Arbeitszeit der Beamten bis zu die-
ser Höchstgrenze festzulegen. Die Festlegung der Arbeitszeit innerhalb der durch  
§ 87 Abs. 1 BBG definierten Höchstgrenze steht grundsätzlich im Organisationsermessen des 
Dienstherrn.18  

Derzeit beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 3 Abs. 1 AZV grundsätzlich 41 
Stunden. Für schwerbehinderte Beamte, Beamte, die für ein Kind unter 12 Jahren Kindergeld be-
ziehen und für Beamte, zu deren Haushalt ein pflegebedürftiger naher Angehöriger gehört, kann 
eine Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 2 und 3 AZV beantragt werden. Der gesetzliche Rahmen des § 87 BBG wird somit durch die 
Regelungen in der AZV nicht voll ausgeschöpft.19 Maßstab für die Berechnung ist ein zwölfmona-
tiger Zeitraum, so dass Mehr- oder Minderarbeit zulässig ist, wenn im Durchschnitt eine wö-
chentliche Arbeitszeit von 41 Stunden erreicht wird (§ 2 Nr. 1 AZV).20 

Eine Regelung zur täglichen maximal zulässigen Arbeitszeit enthält das BBG nicht, wird aber in  
§ 4 Satz 2 AZV festgelegt, wonach die regelmäßige tägliche Arbeitszeit 13 Stunden einschließlich 
Pausen nicht überschreiten darf. Die Höchstgrenze von 13 Stunden ergibt sich aus Art. 3 EU-AZR 
und der einzuhaltenden Ruhezeit von elf Stunden. Schon aus Fürsorgegründen kann die Maxi-
malzeit von 13 Stunden aber nur in besonderen Ausnahmefällen genutzt werden. Unter Berück-
sichtigung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit muss die Arbeitszeit nach einem langen 
Tag zwangsläufig an einem anderen Tag entsprechend kürzer ausfallen.21  

 

17 Wichert in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Gesamtes Arbeitsrecht, 2. Auflage 2022, ArbZG, § 7, Rn. 83. 

18 Corsmeyer in: GKÖD Band I, Kommentar Beamtenrecht, Lieferung 14/19, BBG, § 87, Rn. 5. 

19 Badenhausen-Fähnle in: BeckOK BeamtenR Bund BBG, 33. Edition, Stand 15. Juli 2023, § 87, Rn. 4. 

20 Badenhausen-Fähnle in: BeckOK BeamtenR Bund BBG, 33. Edition, Stand 15. Juli 2023, § 87, Rn. 20. 

21 Lenders/Peters/Weber/Grunewald/Lösch, Das Dienstrecht des Bundes, 2. Auflage 2013, § 87 BBG, Rn. 801 so-
wie Hinweise zur Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes vom BMI (D I 3-
211 321-9/9). 
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Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit sowie deren Beginn und Ende sind gemäß § 4 Satz 1 AZV 
durch die Behörden festzulegen. Anders als in der Vergangenheit gibt die AZV keinen einheitli-
chen festen Rahmen vor, sondern bestimmt nur die Eckpunkte, innerhalb derer die Behörden 
agieren können.22 

Die Festlegung der Höchstarbeitszeit in § 87 BBG konkretisiert einerseits die in § 78 BBG enthal-
tene Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Beamten, andererseits ist sie Ergebnis der 
Verpflichtung des Beamten aus § 61 Abs. 1 BBG, sich mit vollem persönlichen Einsatz seinem 
Beruf zu widmen.23 Sowohl die Fürsorgepflicht des Dienstherrn als auch die Pflicht des Beamten 
zum vollen persönlichen Einsatz für den Beruf folgen aus den hergebrachten Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums des Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz (GG). 

Dem Beamten obliegt danach nicht nur die Pflicht, die in § 87 BBG festgelegte Arbeitszeit für die 
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben zu verwenden, sondern auch die Pflicht, gemäß  
§ 88 BBG ohne Entschädigung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwin-
gende dienstliche Verhältnisse dies erforderlich machen und sich die Mehrarbeit auf Ausnahme-
fälle beschränkt. Aus dieser Verpflichtung folgt jedoch auch gleichzeitig das Recht des Beamten, 
nur in dem aus §§ 87 und 88 BBG und den daraus resultierenden Vorgaben der AZV festgelegten 
Rahmen zur Dienstleistung herangezogen zu werden.24    

Demgegenüber trifft den Dienstherrn die Pflicht zur Fürsorge und zum Schutz des Beamten.25  

Vor diesem Hintergrund hat der Dienstherr im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bei der Festsetzung 
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit im Rahmen des § 87 BBG darauf zu achten, dass seine Be-
amten durch die Festlegung der wöchentlichen Arbeitszeit nicht übermäßig belastet werden oder 
ihre Gesundheit gefährdet wird.26 Er hat grundsätzlich auch eine gewisse Parallelität zu den 
Dienstzeiten im öffentlichen Dienst zu wahren.27 Die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 AZV vorgesehene 
Möglichkeit der Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden für besondere Beam-
tengruppen ist Ausdruck dieser Fürsorge des Dienstherrn, solche Beamten vor der Gefahr einer 
übermäßigen Belastung durch zu lange Arbeitszeiten zu schützen.28 

 

22 Lenders/Peters/Weber/Grunewald/Lösch, Das Dienstrecht des Bundes, 2. Auflage 2013, § 87 BBG, Rn. 801. 

23 Badenhausen-Fähnle in: BeckOK BeamtenR Bund BBG, 33. Edition, Stand 15. Juli 2023, § 87, Rn. 1. 

24 Battis in: BBG/Battis, 6. Auflage 2022, BBG, § 87, Rn. 3. 

25 Badura in: Dürig/Herzog/Scholz GG-Kommentar, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 33, Rn. 66.  

26 Corsmeyer in: GKÖD Band I, Kommentar Beamtenrecht, Lieferung 14/19, BBG, § 87, Rn. 5. 

27 BVerfG, Beschluss vom 30.01.2008 - 2 BvR 398/07 - NVwZ 2008, Rn. 8. 

28 Corsmeyer in: GKÖD Band I, Kommentar Beamtenrecht, Lieferung 14/19, BBG, § 87, Rn. 5. 
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Ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG, wonach die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit etwa 40 Stunden nicht überschreiten darf, existiert hinge-
gen nicht.29 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Beamte des Bundes hat in der Vergangenheit von 
ursprünglich 48 Stunden30 auf durchschnittlich 38,5 Stunden pro Woche31 stetig abgenommen. 
Diese Entwicklung entsprach tendenziell der Arbeitszeitverkürzung im Tarifbereich. Dem Vorge-
hen aller Bundesländer folgend hat auch der Bund die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ab 
1. März 2006 wieder auf 41 Stunden erhöht.32 Als Begründung wurden seinerzeit unter anderem 
auch erforderliche Einsparungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Verwaltung angeführt. 
Gleichzeitig sollte aber auch die Möglichkeit für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung erweitert 
werden.  

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits im Jahr 1995 entschieden, dass die Erhöhung der 
Dienstzeit der Beamten zur Haushaltskonsolidierung möglich ist.33 Auch bleibt es dem Gesetzge-
ber unbenommen, die Arbeitszeitverkürzung innerhalb des rechtlichen Rahmens auch zu Un-
gunsten der Beamten zu verändern.34 

Die beamtenrechtlichen Höchstarbeitszeiten nach § 87 BBG und § 4 AZV stehen im Übrigen auch 
im Einklang mit den Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie.   

5. Fazit 

Den unterschiedlichen Regelungen zur Gestaltung der Arbeitszeit von Arbeitnehmern und Beam-
ten des Bundes liegt in erster Linie der Umstand zugrunde, dass es sich beim Arbeitszeitgesetz 
auf der einen Seite und den beamtenrechtlichen Regelungen auf der anderen Seite um Systeme 
handelt, die nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind. Vielmehr unterscheiden sich das 
Recht der Beamten und das der Arbeitnehmer – auch derjenigen im öffentlichen Dienst – unter  
anderem im Bereich der Arbeitszeitregelung grundlegend voneinander. So wird die Arbeitszeit 
der Beamten seit jeher einseitig durch den Gesetzgeber beziehungsweise den Verordnungsgeber 
festgelegt, während die Gestaltung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer durch die Tarifvertragspar-

 

29 Badenhausen-Fähnle in: BeckOK BeamtenR Bund BBG, 33. Edition, Stand 15. Juli 2023, § 87, Rn. 18.1., BVerfG, 
Beschluss vom 30. Januar 2008, 2 BvR 398/07, Rn 7. 

30 Vgl. § 72 BBG i.d.F. vom 14. Juli 1953, BGBl. I 1953, S. 551. 

31 Vgl. § 1 Abs. 1 AZV in der ab 1. April 1990 geltenden Fassung, BGBl. I 1989, S. 227. 

32 Vgl. BGBl. I 2006, S. 427. 

33 BVerwG NVwZ 1995, S. 379. 

34 BVerwG, DVBl. 2006, S. 648, 650. 
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teien ausgehandelt und vereinbart wird. Diese Unterschiede zwischen den beiden Ordnungssys-
temen sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich auch geeignet, die Un-
gleichbehandlung im Hinblick auf die wöchentliche Arbeitszeit zu rechtfertigen.35 

Das Bundesverfassungsgericht stellte bereits im Jahr 2006 fest, dass kein hergebrachter Grundsatz 
des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Absatz 5 GG existiert, der gegen eine Anhebung der 
wöchentlichen Arbeitszeit für Beamte spricht.36 Im Gegenteil geht das Bundesverfassungsgericht 
davon aus, dass es den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums entspricht, wenn ein 
Beamter seine ganze Persönlichkeit für den Dienstherrn einsetzt und diesem seine ganze Arbeits-
zeit zur Verfügung stellt.37 Dies sei, so das Bundesverfassungsgericht, auch daran erkennbar, dass 
die Verordnung über die Arbeitszeit von Bundesbeamten in ihrer ursprünglichen Fassung vom 
15.6.195438 noch eine regelmäßige Wochenarbeitszeit von 48 Stunden vorsah. 

Vor diesem Hintergrund konnte das Bundesverfassungsgericht auch bei einer regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden keine Gesundheitsgefahr feststellen.39 

Ferner sind divergierende Arbeitszeiten von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
nicht unüblich und verstoßen wegen des unterschiedlichen Status beider Gruppen nicht gegen 
den Gleichheitssatz in Art. 3 Absatz 1 GG.40  

Die unterschiedliche Tageshöchstarbeitszeit von Arbeitnehmern und Beamten findet ihren Ur-
sprung in der Andersartigkeit der beiden zugrundeliegenden Systeme und Vorschriften. Insbeson-
dere die, das Beamtenverhältnis prägenden, hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
stehen einer Anhebung der Arbeitszeit für Bundesbeamte nicht entgegen. Ferner findet die Gestalt-
barkeit der Arbeitszeiten von Beamten aber auch ihre Grenze in eben diesen hergebrachten Grunds-
ätzen.  

Eine etwaige Gesundheitsgefahr bei einer Arbeitszeit von 41 Stunden in der Woche sowie einer 
Tageshöchstarbeitszeit von maximal 13 Stunden findet keine Stütze in der arbeitsschutzrechtli-
chen Literatur. Dem Gesetzgeber bleibt es mithin unbenommen, die Arbeitszeit innerhalb des 
rechtlichen Rahmens – auch unter Beachtung der europarechtlichen Vorgaben der EU-AZR – zu 
Ungunsten des Beamten zu verändern.  

 

*** 

 

35 BVerfG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 2 BvR 398/07, Rn. 13.  

36 BVerfG, Beschluss vom 15.März 2006, 2 BvR 1402/03, Rn. 6.  

37 BVerfG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 2 BvR 398/07, Rn. 7. 

38 BGBl. I 1954, S. 149. 

39 BVerfG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 2 BvR 398/07, Rn. 9. 

40 BVerfG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 2 BvR 398/07, Rn. 13. 
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